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Tag der Städtepartnerschaften:
Quiz und Stände auf demMarktplatz

DieStadtWaldkirch feiert imRahmenderHeimattage ihre langjährigenStäd-
tepartnerschaften und veranstaltet am Samstag, 21. April, einen „Tag der
Städtepartnerschaften“. Zu diesem Anlass kommen Delegationen aus
Sélestat, Liestal sowie Worthing nach Waldkirch. Die Bevölkerung ist herz-
lich eingeladen, von 8 bis 12 Uhr auf den Marktplatz zu kommen und den
Stand der Partnerstadt Liestal sowie den Stand des Landratsamtes Emmen-
dingen zum Thema „Städtepartnerschaften“ zu besuchen. Dort gibt es nicht
nur Wissenswertes über die Städtepartnerschaften, sondern auch ein „Städ-
tepartnerschaftsquiz“. Zu gewinnen gibt es zwei Eintrittskarten für den Eu-
ropa-Park. Für alle kleinen Teilnehmer, die den Quiz-Fragebogen gemeinsam
mit den Eltern bei der Tourist-Information abgeben, gibt es eine kleine Über-
raschung als Dankeschön fürs Mitmachen. Gegen 12 Uhr sind dann alle herz-
lich eingeladen zur offiziellen Enthüllung einer neuen Info-Stele beim Euro-
pabrunnen in der Schlettstadtallee.

Wald-Tag Waldkirch: Naturerlebnis für die ganze Familie

Anlässlich der Heimattage Baden-Württemberg laden das Kreisforstamt Em-
mendingen und die Stadt Waldkirch zu einem erlebnisreichen Waldtag für
die ganze Familie am Sonntag, 22. April, von 11 bis 17 Uhr ein. Beim Schüt-
zenhaus im Waldkircher Stadtteil Buchholz (unterhalb des Rebberges, Rap-
penecker Straße) beginnt ein 2,5 Kilometer Rundweg mit 23 Stationen zu den
drei Themenschwerpunkten „Wald-Natur-Mensch“, „Walderlebnis für Kin-
der“ und „Alte Waldgewerke“. Dabei werden unter anderem auch das Holz-
rücken mit dem Pferd und das Handholzhauen gezeigt. Bei verschiedenen
Aktionen kann die ganze Familie den Wald spielerisch kennenlernen - beim
Klettern, beim Bauen von Nistkästen oder auf einem Pirschpfad mit der Spu-
rensuche der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Die Abfallwirtschaft des
Landratsamtes Emmendingen lädt zu einem Such- und Gewinnspiel rund
um das Thema „Kein Müll in der Landschaft" ein, bei dem Rucksäcke, Frei-
zeitkarten und mehr zu gewinnen sind. Außerdem präsentieren sich Vereine
wie die Bergwacht, der Schwarzwaldverein, der Naturpark Südschwarz-
wald, die Waldgenossenschaft Schwarzwald Breisgau und die Imker. Für Be-
wirtung sorgen die Feuerwehr Waldkirch, der Schützenverein KKSV Buch-
holz, der Tennisclub Buchholz und der Waldkindergarten Ranunkel. Ab
Bahnhof Buchholz verkehrt von 10.40 bis 18.15 Uhr etwa alle Viertelstunde
ein Shuttle-Bus zum Waldtag, zu Fuß sind es ab dem Bahnhof ca. 15 Minuten.
Der Rundweg ist für Kinderwagen geeignet. Weitere Infos zum Waldtag gibt’s
unter www.landkreis-emmendingen.de

2. Waldkircher Wirtschaftsdialog mit Zukunftsforscher
und Podiumsdiskussion

Am Freitag, 4. Mai, findet der 2. Waldkircher Wirtschaftsdialog statt. Beginn
ist um 19 Uhr in den Räumlichkeiten der Ganter Group (Am Kraftwerk 4).
Eingeladen sind interessierte Unternehmer aus dem Landkreis. Zukunftsfor-
scher Michael Carl hält einen Vortrag zum Thema "So leben und arbeiten wir
in der Zukunft"; danach gibt es eine Podiumsdiskussion. Anmeldung bei Me-
lanie Gehl-Moser, Standortmarketing, Wirtschafts- und Tourismusförde-
rung, unter der Telefonnummer 0761 / 404 255 oder per E-Mail an gehl-mo-
ser@stadt-waldkirch.de.

Neues Online-Bewerbungsportal für die Stadt

Die Stadt Waldkirch lädt ab sofort mit einem neuen Online-Portal zur Bewer-
bung ein. Alle aktuellen Stellenanzeigen können künftig auch unter
https://karriere.stadt-waldkirch.de abgerufen und Bewerbungen direkt ein-
gesandt werden. Damit kann der gesamte Bewerbungsprozess von der Aus-
schreibung über die Online-Bewerbung bis hin zur Auswahl ohne Unterbre-
chung abgebildet werden. Das macht das Verfahren nicht nur für die Bewer-
benden komfortabler und transparenter, sondern reduziert auch den Auf-
wand in der Personalsachbearbeitung der Stadt. Durch die differenzierte
Vergabe von Rechten werden auch die Datenschutzansprüche sehr gut er-
füllt.

„Sofaplausch“ des Deutschen Familienverbandes

Die Jugend steht als nächstes im Mittelpunkt der Reihe „Heimat und Familie
– Familienbild und Werte“ des Deutschen Familienverbands Baden-Würt-
temberg. Der Verband lädt zum musikalisch umrahmten Sofaplausch am
Donnerstag, 19. April, um 19.30 Uhr in das Elztalmuseum. Sultan Atay (jüngs-
tes Mitglied des Gemeinderats) und Charline Gantert (Autonomes Jugend-
zentrum) unterhalten sich mit Oberbürgermeister Roman Götzmann dar-
über, wie sich traditionelle Bilder von Heimat und Familie verändert haben
oder welche Bedeutung die Familie für die Jugend heute hat. Dr. Michael

Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung BW moderiert den
Plausch; Alexander Schoch übernimmt als Landesvorsitzender des Deut-
schen Familienverbandes BW die Einführung.

Waldkircher Ferienspielaktion: Beiträge gesucht!

Die Stadt organisiert von Samstag, 28. Juli, bis Samstag, 18. August, wieder
das Waldkircher Ferienprogramm und bietet Kindern von sechs bis vierzehn
Jahren, die zu dieser Zeit nicht in den Urlaub fahren, können vielfältige Ak-
tivitäten. Dafür werden auch in diesem Jahr wieder Vereine, Firmen oder
Privatpersonen gesucht, die einen Beitrag leisten möchten. Die Stadt freut
sich auf zahlreicheAngebote aus allen Bereichen und dankt schon imVoraus
für die Unterstützung! Nähere Informationen erteilt Brigitte Schätzle unter
der Telefonnummer 07681 / 40 41 46 oder per E-Mail an b.schaetzle@stadt-
waldkirch.de.

Welttag des Buches – Geschenkbuch in der Mediathek

Am Montag, 23. April, ist UNESCO-Welttag des Buches! In ganz Deutschland
feiern Lesebegeisterte ein großes Lesefest. Auch die Waldkircher Mediathek
ist mit dabei. Unter dem Motto „Ich schenk dir eine Geschichte“ dürfen sich
Kinder und Jugendliche das Buch „Lenny, Melina und die Sache mit dem
Skateboard“ von Sabine Zett kostenlos in der Mediathek abholen. Die Ge-
schichte handelt von Lenny, der leidenschaftlich gern und seiner Meinung
nach wahnsinnig gut Skateboard fährt. Sein bester Freund Julius leidet unter
Lennys Angeberei und auch Melina, in die Lenny heimlich verliebt ist, findet
sein Geprotze peinlich. Lenny merkt davon wenig, er findet sich super – er
ist immerhin Lenny the Champ. Doch als sein neues Super-Board verschwin-
det, ist plötzlich nichts mehr wie vorher….Die Mediathek ist am 23. April von
15 bis 18 Uhr geöffnet.

Konzert-Performance „margarethen-fragmente |
ein raum in bewegung“

Der Kirchenraum St. Margarethen in Waldkirch wird am 26. und 27. April,
jeweils um 20.15 Uhr zum Ort einer besonderen künstlerischen Auseinan-
dersetzung: Eine Gruppe von professionellen Tänzern, die aus Waldkirch
kommen und international an verschiedenen Wirkungsstätten tätig sind,
kehren auf Initiative von Ute Anna Hack nach Waldkirch zurück und stehen
anlässlich der Heimattage gemeinsam auf der „Bühne“. Es entsteht unter der
Leitung des Choreographen Felix Bürkle eine speziell für die Kirche St. Mar-
garethen entwickelte Konzert-Performance. Der Eintritt beträgt 15 Euro; für
Schüler ermäßigt 12 Euro. Vorverkauf bei Buchhandlung Augustiniok, Bal-
lettstudio Ute Anna Hack, Elztalmuseum Waldkirch und BiGi’s Schreibwa-
renlädele in Waldkirch-Kollnau. Veranstalter ist die Stadt Waldkirch mit Un-
terstützung der Renate und Waltraut Sick Stiftung sowie der Katholischen
Seelsorgeeinheit Waldkirch.

Standfestigkeitskontrollen an den Grabmalen
auf den Friedhöfen

In den nächsten Tagen führt die Friedhofsverwaltung auf den Friedhöfen in
Waldkirch (Kernstadt), Kollnau, Buchholz und Suggental im Rahmen der
Verkehrssicherpflicht Standfestigkeitskontrollen an den Grabmalen durch.
Wenn sich Beanstandungen ergeben, kennzeichnen die Verwaltungsmitar-
beiter das Grabmal mit einem entsprechenden roten Aufkleber. Die Nut-
zungsberechtigten werden in diesem Fall gebeten, die Standfestigkeit des
Grabmales bis spätestens 31. Juli 2018 wiederherzustellen. Die Friedhofsver-
waltung ist unter der Telefonnummer 07681 / 404 163 zu erreichen.
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 Amtsgericht Emmendingen  

VOLLSTRECKUNGSGERICHT 

 

                                  Terminsbestimmung: 
 
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am 

Datum Uhrzeit Raum Ort 

Donnerstag, 
07.06.2018 09:15 Uhr II, Sitzungssaal Amtsgericht Emmendingen, Karl-

Friedrich-Str. 25, 79312 Emmendingen 
 

öffentlich versteigert werden: 
Grundbucheintragung:- 
Eingetragen im Grundbuch von Waldkirch 
 

Gemarkung Flurstück Wirtschaftsart 
u. Lage 

Anschrift m² Blatt 

Waldkirch 776/53 Gebäude- und 
Freifläche 

Tannenweg 55 624 150 BV-
Nr. 1 

 
Objektbeschreibung/Lage (lt Angabe d. Sachverständigen): 
Einfamilien-Wohnhaus mit 2 Appartements bzw. Praxis und Garagen, Abbruchobjekt  
Verkehrswert: 315.000,00 €  

Weitere Informationen in einigen Tagen unter www.versteigerungspool.de 
 
Der Versteigerungsvermerk ist am 19.10.2017 in das Grundbuch eingetragen worden. 
 
Aufforderung: 
Rechte, die zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerks aus dem Grundbuch ni ht ersichtlich waren, sind 
spätestens im Versteigerungstermin vor der Aufforderung zur Abgabe von Geboten anzumelden und, wenn der 
Gläubiger widerspricht, glaubhaft zu machen, widrigenfalls sie bei der Feststellung des geringsten Gebotes nicht 
berücksichtigt und bei der Verteilung des Versteigerungserlöses dem Anspruch des Gläubigers und den übrigen 
Rechten nachgesetzt werden. Wer ein Recht hat, das der Versteigerung des Grundstücks oder des nach § 55 
ZVG mithaftenden Zubehörs entgegensteht, wird aufgefordert, vor der Erteilung des Zu hlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Verfahrens herbeizuführen, widrigenfalls für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegenstandes tritt. 
Hinweis: 
Es ist zweckmäßig, bereits drei Wochen vor dem Termin eine genaue Berechnung der Ansprüche an Ka-
pital, Zinsen und Kosten der Kündigung und der die Befriedigung aus dem Grundstück bezweckenden 
Rechtsverfolgung mit Angabe des beanspruchten Ranges schriftlich einzureichen oder zu Protokoll der 
Geschäftsstelle zu erklären.Dies ist nicht mehr erforderlich, wenn bereits eine Anmeldung vorliegt und keine 
Änderungen eingetreten sind. Die Ansprüche des Gläubigers gelten auch als angemeldet, soweit sie sich aus 
dem Zwangsversteigerung antrag ergeben. 
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Sprechstunde Beirat für Menschen mit Behinderung

Die nächste Sprechstunde für Menschen mit Behinderung findet am Montag,
23. April, von 10 bis 11 Uhr im Generationenbüro im Rathausinnenhof statt.
Jeder Mensch, egal mit welcher Behinderung, kann sein Anliegen bespre-
chen und sich Rat und Hilfe holen. Weitere Informationen gibt es unter der
Telefonnummer 07681 / 404 232 oder per E-Mail an info@behindertenbeirat-
waldkirch.de.

Beratungsservice für internationale Fachkräfte

Das Welcome Center Freiburg-Oberrhein bietet am Mittwoch, 25. April, von
15bis 18Uhr inWaldkirchkostenloseBeratungen für internationaleFachkräf-
te und Unternehmen an. Die Beratung findet in der Agentur für Arbeit Wald-
kirch (Damenstraße 21) statt. Die Beratung ist kostenlos und kann auf
Deutsch, Englisch und Italienisch durchgeführt werden. Anmeldung unter
der Telefonnummer 0761 / 13 79 79 55 oder per E-Mail an welcomecen-
ter@fwtm.de. Weitere Informationen gibt es unter www.welcomecenter-
freiburg-oberrhein.de.

Beratung im Sozialrecht:

Der nächste Sprechtag der VdK Sozialrechtsschutz gGmbH findet in Wald-
kirch am Montag, 7. Mai im Rathaus beim Marktplatz (Generationenbüro)
statt. Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0761 / 50 44 90.

Vorträge bei der 3. Seniorenmesse

Bei der 3. Seniorenmesse im Landkreis Emmendingen am Sonntag, 22. April
gibt in der Fritz-Boehle-Halle auch ein breites Angebot an Vorträgen. Raum
107: 11.30 Uhr Senioren aktiv – offene Bewegungstreffs (Ruth Schilling, Stadt-
seniorenrat Emmendingen). 12.30 Uhr „Bewegungsangebot des DRK“ (Trau-
te Hemmann). 13.30 Uhr „Was tun bei Gelenkbeschwerden?“ (Markus Fecker,
Fa. Hübner, Emmendingen). 14.30 Uhr „Atmung und Bewegung“ (Petra Mar-
tinez, Heilpraktikerin). 15.30 Uhr „Ayurveda imAlter“ (Sreekala John, Studio
Mittelpunkt).
Raum 108: 12 Uhr „Zeit ist Hirn: Was tun beim Schlaganfall?“ (Dr. Robert
Kaufmann, Kreiskrankenhaus Emmendingen, Geriatrischer Schwerpunkt).
13 Uhr „Pflegebedürftig: Was nun?“ (Christiane Hartmann, Pflegestützpunkt
Landratsamt Emmendingen). 14 Uhr „Konzepte, Kosten und Grenzen einer
häuslichen 24-Stunden-Betreuung“ (Khaled Chtioui, Promedica Plus). 15 Uhr
„Wohnen im Alter rechtzeitig planen“ (Sören Funk, AWO Kreisverband). 16
Uhr „Gehirnjogging“ (Christel Stelzer, Ökumenisches Bildungswerk).
Der Eintritt zu allen Vorträgen ist frei; alle Infos zur Seniorenmesse gibt es
unter www.landkreis-emmendingen.de.

Kinderaktion: Gemüse säen und pflanzen

Säen und Pflanzen, Pflegen und Ernten begeistert Kinder. Das Landwirt-
schaftliche Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg bietet Kindern von 6
bis 12 Jahren am Samstag, 28. April, von 10 bis 13 Uhr einen Pflanz- und Koch-
kurs an. Dabei setzen die kleinen Gartenköche Gemüsesetzlinge und pflan-
zen Erdbeeren in die Hochbeete. In der Lehrküche bereiten die Kinder an-
schließend einfache Speisen zu, die zu Hause von den Kindern nachgekocht
werden können. Die Teilnahmegebühr beträgt 3 Euro plus 5 Euro für Lebens-
mittel und Materialkosten. Der Beitrag kann auf Nachfrage reduziertwerden.
Anmeldung bis zum 26. April unter der Telefonnummer 07641 / 451 91 92.

Monatskehrung in der Gesamstadt

Von Montag, 23. April, bis Freitag, 27. April, findet die nächste Monatskeh-
rung im gesamten Stadtgebiet statt.

Verlegung des Wochenmarktes am 5. Mai

Am Wochenende vom 4.und 5. Mai findet der offizielle Auftakt des Heimat-
tage-Jahres statt: derBaden-Württemberg-Tag!Dabei läuft inderWaldkircher
Innenstadt ein vielfältiges Programm. Aus diesem Grund muss der Wochen-
markt am Samstag, 5. Mai, vom Marktplatz auf den Kirchplatz verlegt wer-
den. Entsprechende Hinweise werden rechtzeitig auf den Parkplätzen ange-
bracht. Weitere Informationen zum Baden-Württemberg-Tag gibt es unter
www.heimattage-waldkirch.de.

Kandel-Berglauf am 28. April: Straßensperrungen

Am Samstag, 28. April, findet von 15 Uhr bis ca. 17 Uhr der 37. Internationale
Kandel-Berglauf der Leichtathletikabteilung des SV Waldkirch statt. Start ist
um 15 Uhr auf dem Marktplatz. Bereits ab 14 bis ca. 15.30 Uhr wird die Kan-
delstraße Richtung Innenstadt ab der Abzweigung Rosenweg gesperrt. So-
bald das Läuferfeld auf der L 186 in Höhe des Gasthauses „Altersbach“ an-
gelangt ist,wird die Kandelstraße ab dort komplett gesperrt.Vom Kandel aus
erfolgt dann ab 14.30 Uhr die Sperrung der L 186 ab dem oberen Kandelpark-
platz Richtung Waldkirch. Die Kandelzufahrt über das Glottertal ist durch
den Berglauf nicht betroffen. Das Dezernat III – Bürgerdienste, Sicherheit und
Ordnung – der Stadt Waldkirch und die Polizei bitten alle Verkehrsteilneh-
mer, die angeordneten Verkehrszeichen sowie die Weisungen der Polizeibe-
amten zu beachten, um einen reibungslosen Ablauf des Kandel-Berglaufes
zu gewährleisten.

Wald-Tag Waldkirch am 22. April: Straßensperrungen

Am Sonntag den 22.04.2018 findet im Bereich des Buchholzer Waldes nahe
BatzenhäuslederWaldtagWaldkirchstatt.DeshalbmüssenandiesemSonn-
tag die Straßen "An der Halde" und die Rappeneckerstraße nach der Kreu-
zung Spitalackerstraße bis zum Schützenhaus von 10.30 bis 17.30 Uhr voll
gesperrt bleiben.

Sperrung Gemeindeverbindungsstraße Obersexau

Die Sanierungsarbeiten an der Gemeindeverbindungsstraße zum Berggast-
hof Linde in Obersexau haben begonnen. Zunächst wird der Abschnitt zwi-
schen dem Parkplatz des Bergasthofes und dem Anwesen Obersexau 22,
Richtung Keppenbach für die Dauer von ca. 4 bis 5 Wochen saniert. Der Stre-
ckenabschnitt muss dafür vollständig gesperrt werden. Die Zufahrt zum
Berggasthof Linde über Kohlenbach ist weiterhin möglich.

Weitere, aktuelle Straßensperrungen in Waldkirch

K5104:Die Fahrbahn muss im Bereich Siensbacher Straße, Mastlager Stadt-
werke und L 186 wegen der Verlegung einer Stromleitung halbseitig bis Mitte

April gesperrt bleiben. Der Verkehr wird über Lichtzeichenanlage geregelt.
Eisenbahnstraße: Für den Neubau „Neue Ortsmitte Drescheschopf“ muss
die Eisenbahnstraße im Bereich der Hausnummer 2 voraussichtlich bis Ende
April voll gesperrt bleiben.
Hauptstraße, Rechenweg: Das Baugebiet „Am Elzufer“ wird derzeit er-
schlossen. Deshalb muss der Bereich Hauptstraße/Rechenweg invier Bauab-
schnitten voll gesperrt werden.
Adenauer Straße (Kernstadt) sowie Rathausplatz bis Hauptstraße (Koll-

nau): Zur Einrichtung von schnelleren Internetverbindungen durch die
Stadtwerke Waldkirch finden in diesen Bereichen derzeit Erschließungsar-
beiten statt; es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.
Schwarzenbergstraße: Für die Baustellenzufahrt in das Neubaugebiet „Am
Schänzle“ sind weiterhin Halteverbote von der Schwarzenbergstraße, Haus-

nummer1, bis zur Kreuzung Peter-Thumb-Straße sowie Anneliese-Licht-Stra-
ße und Am Schänzle notwendig.

Allgemeiner Veranstaltungskalender

Eine Übersicht über die Veranstaltungen aller Vereine und Institutionen in
Waldkirch gibt es auf dem Veranstaltungskalender der Tourismusgesell-
schaft ZweiTälerLand, der die Stadt Waldkirch angehört: www.zweitäler-
land.de.
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Zahlreiche Auftragsvergaben erteilt

Waldkirch (db). Auftragsvergaben

im Zuge der anstehenden Moderni-

sierung des Bauvorhabens in der

Emmendinger Straße 11-15 stan-

den u.a. im Mittelpunkt der jüngs-

ten Sitzung des Verwaltungs- und

Sozialausschusses der Stadt Wald-

kirch.

Fedor Zilg und Leiter Tino Störk
(Wohnungswirtschaft) stellten das
Bauvorhaben vor, erläuterten die
nächsten Schritte und beantworte-
ten die Fragen der Räte. Alle Auf-
tragsvergaben in diesem Zusam-
menhang wurden hiernach ein-
stimmig erteilt: Wärmeverbundsys-
teme: Firma BB-Stuck aus Aldingen
für 190.000 Euro. Zimmerer- und
Holzbauarbeiten: Firma Hettich aus
Schonach für 80.100 Euro. Metall-
bau- und Schlosserarbeiten: Firma
Groß und Warthmann aus Münster-
tal für 94.600 Euro.

Aus dem Verwaltungs- und Sozialausschuss der Stadt Waldkirch

Außerdem gaben Zilg und Störk
eine Eilentscheidung hinsichtlich
der Auftragsvergaben der Fenster-
bauarbeiten in der „Neuen Ortsmit-
te Buchholz“ bekannt. Wegen der
Insolvenz des ursprünglichen An-
bieters musste eine neue Ausschrei-
bung eingleitet werden und die „Lo-
se“ seien geteilt worden. Dadurch
sei es sogar günstiger für die Stadt
geworden, so Zilg auf Nachfrage er-
freut.

Die beiden Aufträge für die
Kunststofffenster und die Kunst-
stoffverkleidung (rund214.000Euro
bzw. rund 108.000 Euro) gingen an
die Firma Mark aus Gundelfingen.

Nach der Erläuterung durch De-
zernatsleiter Thomas Reger sowie
OB Roman Götzmann wurde festge-
stellt, dass der Abhaltung eines Na-
turpark-Marktes in der Schlettstadt-
allee keine öffentlichen Interessen
entgegenstehen. Bernhard Stein-

hart (CDU) und Josef Rothmund
(DOL) übten Kritik und konnten
nicht verstehen, warum in dieser
Sache eine separate Beantragung
nötig sei. Dies könne man doch im
Gesamtzusammenhang mit den an-
deren Veranstaltungen am 5. und 6.
Mai (u.a. verkaufsoffener Sonntag
der Werbegemeinschaft Waldkirch,
Baden-Württemberg-Tag im Rah-
men der Heimattage BW 2018) se-
hen, so Steinhart weiter. Reger er-
läuterte die rechtliche Lage bei der
Festsetzung eines Marktes. Ein Wi-
derspruch sei praktisch nicht mög-
lich.

Michael Behringer (CDU) erkun-
digte sich nach der neuen Gebüh-
rensatzung und Friedhofsordnung.
Sie stehekurzvorVollendung,beru-
higte Kämmerer Stephan Fliegner.
Die Regelung der gärtnerischen
Pflege der Gräber sei noch nicht
vollumfänglich geklärt, so Fliegner

und Götzmann. Deshalb die Verzö-
gerung der Fertigstellung. Das ferti-
ge Werk werde dem Rat in einer der
nächsten Sitzungen fix und fertig
vorgelegt und zur Abstimmung ge-
bracht.

Technik- und Umweltausschuss

Der Technik- und Umweltaus-
schuss beschloss in seiner letzten
Sitzung einstimmig, der Firma Hoch
aus Freiburg den Auftrag für die Ka-
nalbauarbeiten in Höhe von
193.808,97 Euro zu erteilen. (Neue
Ortsmitte Buchholz: Auftragsverga-
be Kanalbauarbeiten).

Der Ausschuss stimmte ferner
einstimmig dem Auftragsanteil in
Höhe von 587.964,22 Euro für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
zu (Erschließung „Brunnenrain
West“': Gesamtauftragsvergabe,
Firma Pontiggia von rund 1.124.000
Euro).

Ende des Waldkircher Amtsblatts

Auf Teilflächen der Gemeinden Stegen, Bu-
chenbach, Kirchzarten, Oberried, Sankt Pe-
ter, Simonswald, Glottertal, Heuweiler und 
Gundelfingen sowie der Städte Freiburg und 
Waldkirch erstreckt sich in den Landkreisen 
Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen 
und dem Stadtkreis Freiburg ein für den Na-
turschutz wertvolles Gebiet, welches Teil des 
europäischen Schutzgebietsnetzes NATURA 
2000 ist. Es wurde zusammen mit vielen an-
deren Gebieten in ganz Europa als Gebiet 
von gemeinschaftlicher Bedeutung ausge-
wählt und trägt den Namen „Kandelwald, 
Roßkopf und Zartener Becken“. 

Im Zusammenhang mit der im Frühling 
beginnenden Bestandsaufnahme 

und dem Betreten der Grundstücke 
können sich die Eigentümer und 

Bewirtschafter informieren:

am 26.04.2018 um 19.00 Uhr 
im Bürgersaal des Rathauses 

in Stegen, Dorfplatz 1

Für das Natura 2000-Gebiet wird in den näch-
sten zwei Jahren ein Managementplan 
erarbeitet, der die Grundlage für die langfri-
stige Erhaltung der Lebensraumtypen sowie 
der Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebens-
räume bilden soll, um diese als Naturerbe für 
nachfolgende Generationen zu sichern.

Daher werden 2018 Experten, die im 
Auftrag des Regierungspräsidiums Frei-
burg den Managementplan erarbeiten 
sollen, das Gebiet untersuchen und die 
Lebensräume und Arten im Gebiet kar-
tieren.

Im Rahmen dieser Kartierungen ist es im ei-
nen oder anderen Fall nicht zu vermeiden, 
dass Privatgrundstücke im Natura 2000-Ge-
biet durch die Gutachter betreten werden. 
Bitte haben Sie dafür Verständnis. Das Be-
treten von Privatgrundstücken ist im Rah-
men von § 65 BNatSchG i. V. m. § 77 Abs. 1 
NatSchG zulässig. Natürlich werden die 
Kartierer auf die landwirtschaftliche und 
jagdliche Nutzung der Flächen Rücksicht 
nehmen. In Zweifelsfällen können sich die 
Personen als Mitarbeiter des beauftragten 
Büros „faktorgrün“ aus Freiburg oder als 
deren Subunternehmer ausweisen.

Um die Landbewirtschafter, Flächeneigentü-
mer und Bewohner im Gebiet sowie Vertre-
ter der Kommunen, Verbände und Behörden 
detaillierter über den Managementplan zu 
informieren, wird das Regierungspräsidium 
im Sommer/Herbst 2018 eine öffentliche 
Exkursion durchführen. Hierzu werden wir 
in einer gesonderten Mitteilung informieren.

Unser Ziel ist es, einen Managementplan zu 
erarbeiten, der mit den ortsansässigen Akteu-
ren umsetzbar ist. 

Die Erstellung des Managementplans betrifft 
konkret das in der Karte aufgezeigte FFH-
Gebiet „Kandelwald, Roßkopf und Zartener 
Becken“ und ist unabhängig vom derzeit lau-
fenden FFH-Verordnungsverfahren.

Das 2.232 ha große FFH-Gebiet „Kandelwald, 
Roßkopf und Zartener Becken“ wird zu 70% 

von Wald bedeckt. Nähere Informationen 
zum FFH-Gebiet sind zu finden unter

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Abt5/
Ref56/Natura2000/Seiten/Kandelwald-Ros-
skopf.aspx oder beim Regierungspräsidium 
Freiburg, Abt. 5, Ref. 56, 79083 Freiburg i. Br., 
abteilung5@rpf.bwl.de

Tel.: (0761) 208-4135; Ansprechpartnerinnen 
Frau Biss (Verfahrensbeauftragte) und Frau 
Leitz (stellv. Verfahrensbeauftragte).

Vielfalt gemeinsam bewahren – Erstellung NATURA 2000-Managementplan (MaP) 
für das FFH-Gebiet 8013-342 „Kandelwald, Roßkopf und Zartener Becken“


